
zugelassen Teilnehmer/innen

Zur Jugendsportlerehrung der Sportkreisjugend Tübingen sind alle 

Sportler/innen zugelassen, welche die unten aufgeführten Anforderungen 

erfüllen. 

• der zu ehrender sportlicher Erfolg darf frühestens am 01.01. und muss spätestens am 

31.12. des vergangenen Kalenderjahres erzielt worden sein. (sportliche Erfolge die nach dem 

31.12. des vergangenen Kalenderjahres erzielt wurden, können zur Ehrung des Folgejahres angemeldet 

werden)

• Einzelsportler/innen dürfen zum Stichtag 31.12. des vergangenen Kalenderjahres das 

19. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. (zu ehrende Sportler/in darf bis 31.12. noch 

nicht 19 Jahre alt sein) 

• Team-Sportler/innen dürfen zum Stichtag 31.12. des vergangenen Kalenderjahres das 

22. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. (zu ehrende Sportler/innen dürfen bis 31.12. 

noch nicht 21 Jahre alt sein) 

• Mannschaftserfolge müssen im Bereich Jugendsport erfolgt sein (zu ehrende 

Einzelsportler/innen dürfen sportliche Erfolge auch im Erwachsenenbereich erzielt haben, solange die 

Altersgrenze eingehalten wurde.) 

• Bei Mannschaftserfolgen dürfen min. 2/3 der Mannschaft zum Stichtag 31.12. des 

vergangenen Kalenderjahres das 19. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. (zu 

ehrende Mannschaft muss im Wesentlichen aus Jugendsportler/innen bestehen, die jünger als 19 Jahre 

sind) 

• Die zu ehrenden Sportler/innen müssen

a) entweder in einem Sportverein des Sportkreis‘ Tübingen gemeldet sein (in 

diesem Fall ist der Wohnsitz irrelevant)

b) oder während des sportlichen Erfolgs den Erstwohnsitz im Landkreis Tübingen 

haben (in diesem Fall ist es irrelevant für welchen Sportverein der Erfolg erzielt wurde)

• Teamsportler/innen aus Vereinen außerhalb des Sportkreis‘ Tübingen können auch 

als Einzelperson/en geehrt werden, wenn der Erstwohnsitz zum Zeitpunkt des 

sportlichen Erfolgs im Landkreis Tübingen ist. (bspw. können einzelne Sportler/innen für einen 

sportlichen Erfolg einer Sportmannschaft außerhalb des Landkreises Tübingen geehrt werden)  
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Medaillen-Logik

Die Sportkreisjugend Tübingen verleiht die Jugendsportlerehrung 

entsprechend der sportlichen Erfolge. 

Entscheidend ist die dabei neben der reinen Platzierung die Wertigkeit des 

jeweiligen Wettbewerbs.

Je höher die Platzierung und je größer die Vergleichsregion, desto höher die 

Ehrung der Sportkreisjugend Tübingen. 

(Eine Übersicht zur aktuell gültigen Medaillen-Logik entnehmen sie der Grafik unten.)
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weitere zu beachtende Punkte

Bitte beachten Sie zusätzlich die unten stehenden Punkte

• es wird ausschließlich die höchste sportliche Leistung je Sportler/in und Verein geehrt. 

(Bitte sehen Sie von Mehrfachanmeldungen je Sportler/in und Verein ab)

• Sportler/innen welche in unterschiedlichen Vereinen und unterschiedlichen 

Sportarten erfolgreich waren, können mehrfach geehrt werden. 

• Sollte es einzelnen Sportler/innen nicht möglich sein, persönlich an der Ehrung 

teilzunehmen, besteht kein Anspruch auf die Ehrungsurkunde & Ehrungsmedaillen. 

(Auf entsprechende Nachfrage von vertretenden Personen, können Ehrungsurkunde & Ehrungsmedaillen in 

Vertretung mitgegeben werden. Ein postalischer Versand der Ehrungsurkunden & Ehrungsmedaillen ist 

nicht möglich.) 

• Grundsätzlich werden keine Nachweise für die sportlichen Erfolge zur Anmeldung der 

Sportler/innen benötigt. In Einzelfällen behält sich die Sportkreisjugend Tübingen das 

Recht vor, einen entsprechenden Nachweis für den sportlichen Erfolg einzufordern. 

• Sportler/innen deren sportlicher Erfolg in einem Verein außerhalb des Sportkreis‘ 

Tübingen erbracht wurde, können von den jeweiligen Eltern und/oder Trainer/innen zur 

Jugendsportlerehrung angemeldet werden.

• Die Sportkreisjugend Tübingen behält sich das Recht vor, die vorliegende Fassung der 

Ehrungsrichtlinie für die Folgejahre anzupassen. 
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